
Dobo~uun~nvorr~ ohriften

zum Bebc~uungsp1an £iir das Gebiet zwischen der M~1h1en— und Mtthlenbaoher
~tra2e (UD a~beitun~) in Haslaoh i.K. vom 7. Juli 1970

A. Roohtsgrund1o~o~

1. §~ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 23 Juni 196o (BaB1.
1 S. 341) (BBauG).

2. §~ 1 bis 23 der Verordnung t~ber die bauliche Nutzung der Grundst~icke
(Bairnutzungavorordnung) vom 26. Juni 1962 (BGB1. 1 S. 429) (DauNVO)

3. §~ 1 bis 3 der VO tiber die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie Uber
die Darstellung des P1aninb~1ts (Planzeiohenverorduung) vom 19.
Januar 1965 (IJGB1. 1 S. 21).

4. § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur DurohfUhriang des
BBau.G vom 27. Juni 1961 (Gea.L1.~. io~).

5. §~ 3, Abs. 1 7, 9, 16 und 111 Abs. 1, 2 der Landosbauordnung ~ii~
Daden—Wttrttemberg vom 6.4.1964 (Ges.D1. 2. 151) (LBo).

B. Festsetzung

~X. Art der baulioheu Nutzung

§1
W‘ugobie t

Der gesamte räumliche Geltungsbereioh des Bebauungsplanes ist a1lg~
~noinos Wphngobiet gemäß ~ 4 B~uNVO.

§2

Soweit in § 4 i3au~WO Ausnahmen vorgesehen sind sind diese Beatandteil
des Lobs ugeplanes.

§3
~ im GestaltungsDlan

Festsetzungen nach § 3 Abs. 4ß 4 Abs. 4 BauZWO (beschränkende Fest
setzung iii Wohngebieten) or~o1gen durch Eintragung im Gestaltuugsplan.

§4
Neben- und Vers o~pj~p ‘~ nie gen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Aba. 1 BaulWO sind unter den dort ge
nannten Voraussetzungen zulässig.
Garagen sind im ausgewiesenen Laustroii~en zulässig.
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§5
~1 r~ri~i fl“3

(1) Da~ Naß do~ baulichon iiitzm~ ~i~d bocti~mt du~oh BtrJot~un~ doz‘
Grandf1ächen~ah1 und de~ Zahl dor Vofl~o~JchoFioe.

(2) Dic ~ul~L~oi~e Go~ohoß~l ci~zahl or~ibt nich au~ der Vorviolfao1un~
von fe~tß‘e~etztor Gr~nd~l ohon~chl und £e~tgo~otztor Zahl der VoUge~
ocho~e~ ~ow~it nicht in § 17 DauiWO eine ~oriuGore GoboßSlU~ohonzah1

~t~oeet~t ~Bta

§6
Zu1 ~v-1 rr‘~~ ifr~3 (~~‘.V ~ ~

~——~—~

(i) Die ~‘osteetzuna der ndfl~chon~iahl und der Zahl der Voll ch‘~eee
erfolgt durch Eintragung im Goetaltung~plan. ~owoit eine Foet~otzun~‘
dar Grundfl~Lohon~ahl im Go~taltun13~aplan nicht orfolgt~ gilt die jowoil~
~ugohöri~‘o Gr ndflaohon~hl nach § 17 Ab~ 1 Bau~VO al~ footgo~ot~t~

(2) Die feotgecotzte Zahl dor Vofl~eaoho~ao iat ~wingend0

(3) Von der Zahl der VoUgo~cboc~o kann eine Auonabiuo gom~ß § 17 Aba~ 5
~au~WO unter folgenden Voraueaotzun~on ~ugolaaoen worden~

Einheitliche ot~dtobauliobe Planung für die Grund~tUoke 14o2 (au der
Dorg~traße) u~d 1366/1v 1366/2 und 1366/13.

~fl~o1ao

§ 7
33~tr~

(i) Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt0

(2) ~owoit im Gostaltungriplan Einzolh~uaor~ Doppolh~Luser oder fl‘vm~rj~uppon
eingetragen sind9 gilt diese Eintr~ang als Festsetzung go~tß § 22 ~bs~ 2
~3atz 2 BauNVO. Doppolh~usor und bauzgruppon sollen gleichzeitig aus~;of~hrt
werden.

(3) Für die ~tollung und die Firetrichtung der Gob~.udo sowie für d~e
Dachform sind die Eintragungen im Gestaltungeplan maßgebend. Bei Dau~
lücken ist eine Anpassung an die vorhandene Bebauung bezüglich der
Fir~triohtuug und der Gosoboßzahl erforderlich.

Uhor~‘~h~‘~‘m~

~) D~ Fostsot~ung vo~a ~tcf~ont g~onzungslinion9 Daulinion~ J3~m~ro
~~nd B ungstioon crfolg~ Cm~roh Bintragung im ~traßen~ und Dc~ulin~onplan.

~f den niah~‘ ~ G~ndz~Ucksfl~c1aou sind ~obonanlngen in
~ 14



§9
Gronz— und Gob~nde~‚bot~

(1) Die Summe der auf oinem Grund.stiok einzuha.ltenden seitlichen Granz
abstLkzdon muß mindestens 6 ni batra~on9 wobei der geringste Abstand
3 m batra~on muß.

(2) Woitor~ohendo ~‘enater— und Gabäudeabat~nc1e nach der LBO bleiben
unber~ihrt.

~_L~.2awast~tu.nI~

§ lo
Gerjtcltung der J3~ut~n

(1) Doppelb~iuser und Eauo~ruppen mÜssen eiuhoitlich ~ostaltet werden.

(2) Die h~ohsto Sookelh~he dar Gabäu.de (Oberkante, fertiger L~rd.geuchoß—
fußboden) darf nioht mehr als 1,2o~stragen.

(3) Die Daohneig~zng muß bei den Hau.ptgebäudon bot aßen, soweit im Ge-~
staltungeplau keine weitergehenden Beeohr~nkungeu festgesetzt sinds

beim Steildaoh 1 bia 1,5 Geschosse 45 Grad
“ flachgeneigtan Dach 2 “ 28 bis 31 Grad

3 28Grad

Bei Hauegruppen muß die Daohnoignng stets die gleiohö sein. ?Ür die Dach—
deckung ist dunkles niohtgl~nzendos ~Iaterial zu verwenden. Bei Baulüokon
ist die Anpassung an die vorhandene Bebauung erforderlich.

(4) Ein Kniestock ist nur zuli~ooig
beim ein~osohoesigen Haus mit Steildach bis h~ohatens o,Bo m,
beim ein— und zweigosohossigen Haus mit flachgeneigtera Dach bis
h~3ohstena 0,30 m.

(5) Dachgaupen und Dachaufbauten sind, nur bei Gebäuden mit Steildaoh ge
stattet. Sie sind, auf dar DaohflLtoho so zu verteilen, daß die geschlossene
Wirkung der Dachfl~che nicht beeintr&Lohtigt wird. Die Goornntli.nge der
Daohgaupon darf in der rLe~ol bei Gob~uden mit Satteldachorn nicht mohr
als die Haifte, bei Walmdltohorn an der Lan~sseite nicht nehr als ein
Viertel und an der abgewalniten Seite nicht mehr als ein Sechstel der je
weiligen Seitenlange des Gebiiudas betragen. Die Hohe der Stirnseiten der
Gaupon soll, im Rohbau zwischen Daohfl~iche und Unterkante der Sparran
gemessen, nicht mohr als o99o m betragen. Die Gau.pon sollen ai~s durch—
gehendes Lichtband auegbildot irorden. Dachgaupen und Dachaufbauton sind.
so anzuordnen, daß die Traufe nioht unterbrochen wird. Unterhalb der.
Daohgaupen mUasen ~ndostens 2 bis 3 Ziogolreihen durchlaufen. Die
nichtverglaaten Teile dar Gaupen und. Dachauftauton sollen in DauI3tof.~‘
und i?arbe der Daohdeoku.ng an~opaßt werden.
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§ 11
~tUdO~

(i) Die Nebongab~ude sollen in einem angemessenen Gr~ßenverh~Utnis und
~ter baulicher Zuordnung zum Hau~tgeb~.ude steheni

(2) Nobeugebi~.udo mi sefl, sofern es sich nicht um landwirtschaftliche
Gebaude handelt9 eingeschossig erstellt werden. Die ~raufhöho darf
höoh~teu~ 3,5o m betragen.

(3) Soweit Garagen an der Grundstiioksgrauze zugelassen werden9 sind.
sie mit einem ~?lachdaoh zu versehen und dürfen in der Einfahrt die
Höhe mit 2,5o m (Außenma ) nicht überschreiten. Die Garaben sind grund—
satzliob innerhalb des ausgewiesenen Dauet~eifgns zu errichten.

§ 12
Einfriedi~ng~

(1) Als Einfried.igung der Grundatlioke an öffentlichen Strai3en und.
Platzen sind gestattet:

Sockel bis o93o m Höhe mit Heolcenhinterpflanzung,
HolzzL~une (Lattenz~Lune) mit Heckenhinterpflanzung.

(2) Die Ver~iencIuug von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht ge—
s tattet.

(3) Die Gesamthöhe der Einfriod.igung darf das Maß von 1 ma nicht
überschreiten.

(4) Aus GrUz~d.eu der Verkehrssicherheit können an Straßeneinmündungen
weitergehende als in £ba 1, bis 3 vorgeschriebene Einsohrankungon ver
langt werden.

(5) ~ei ~aultioken ist eine Anpassung an die vorhandene bebauung erfor
dorlioli.

Haslaoh j.K. den 7. Juli 197o

Der Bürgemaeieters
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